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1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Die Stadt Neuenburg am Rhein beabsichtigt mit der Bebauungsplanänderung „Quartier Schlüs-

selstraße / Metzgerstraße / Dekan-Martin-Straße“ (ursprüngliche Satzung 06.04.2020, im be-

schleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB) die Realisierung weiterer Innenentwicklungsmaß-

nahmen zwischen Schlüsselstraße und Metzgerstraße.  

Die Flächengröße des Plangebiets beträgt ca. 0,08 ha und umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 

4307/1, 4307/2 und eine kleine Teilfläche des Flst. Nr. 4301 sowie Flst. Nr. 4306 (Metzgerstraße) 

auf Gemarkung Neuenburg. Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Bebauungsplan als Urbanes 

Gebiet (MU) ausgewiesen.  

Hinsichtlich der Erfordernisse, der Ziele und dem Zwecke der Planung sowie der Abgrenzung 

des Geltungsbereiches wird auf die Begründung des Bebauungsplans verwiesen.  

Das vorliegende Gutachten dient dazu, die Auswirkungen der Planung auf die Tier- und Pflan-

zengruppen hinsichtlich der Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) zu beurteilen.  

 
Abb. 1: Übersichtsplan mit Luftbild und Untersuchungsgebiet (gelb umrandet).  

© LUBW 
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1.2 Gebietsbeschreibung 

Das Plangebiet liegt im westlichen Teil der Innenstadt von Neuenburg und wird von der „Dekan-

Martin-Straße“ im Norden, der mittig gelegenen „Metzgerstraße“ und südlich von der „Schlüs-

selstraße“ eingerahmt. Im Westen verläuft die „Breisacher Straße“, im Osten liegt das Rathaus 

und der „Rathausplatz“. Das Plangebiet befindet sich in der Großlandschaft Nr. 20 „Südliches 

Oberrhein-Tiefland“ und im Naturraum Nr. 200 „Markgräfler Rheinebene“. Die nähere Umge-

bung ist von bestehender städtischer Bebauung, Straßen und weiteren versiegelten Plätzen so-

wie offener Rohbodenfläche im Bereich der Baustellen charakterisiert. Die Biotopstrukturen im 

oder unmittelbar am Plangebiet sind von ihrer Ausprägung, Lage und Ausstattung am ehesten 

für siedlungsnahe Ubiquisten geeignet. 

Bei dem Plangebiet selbst handelt es sich um eine ca. 0,11 ha große, naturschutzfachlich über-

wiegend sehr gering- bis geringwertige, teils unbebaute und innerörtliche Fläche, welche größ-

tenteils durch von Bauwerken bestandene Flächen, gepflasterte Straßen und Lagerplätzen von 

verschiedenen Baumaterialien charakterisiert werden kann (s. Abb. 2 – 5). Die Vegetation im 

Plangebiet ist nur spärlich vorhanden und dementsprechend ausgebildet. In den Pflasterfugen 

besteht ein lückiger Trittpflanzenbestand mit typischen Arten, wie u.a. Deutschem Weidelgras 

(Lolium perenne), Niederliegendem Mastkraut (Sagina procumbens) und Breitwegerich (Plan-

tago major). Innerhalb der Baustellenflächen als trockener, sandiger, kiesiger Standort hat sich 

kleinräumig und punktuell eine annuelle Ruderalvegetation mit Arten wie Stachel-Lattich (Lac-

tuca serriola) ausgebildet.  

 
Abb. 2: Metzgerstraße (Blick Richtung Westen).                Abb. 3: Metzgerstraße mit aktueller Baustelle.  

 
Abb. 4: Metzgerstraße (Blick Richtung Osten).                    Abb. 5: Metzgerstraße mit aktueller Baustelle. 
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1.3 Schutzgebiete 

Im Plangebiet sind Flächen und Biotope mit europäischer und nationaler Bedeutung (Natura 

2000, LSG oder NSG) nicht vorhanden. Folgende Schutzgebiete befinden sich in der näheren 

Umgebung des Plangebiets:  

Etwa 840 m westlich des Plangebiets verläuft der Rhein und seine Ufer mit mehreren Schutzge-

bieten. Hier liegt das FFH-Gebiet „Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach“ (Nr. 

8111341) und das Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Neuenburg - Breisach“ (Nr. 8011401). 

Außerdem befinden sich hier die nach NatSchG und LWaldG geschützten Biotope „Naturnahe 

Abschnitte des Rheins zwischen Neuenburg und Hartheim“ (Biotop-Nr. 181113150001), „Rhein 

(s-w. Neuenburg)“ (Biotop-Nr. 182113150001), „Auenwälder zwischen Hartheim und Zienken“ 

(Biotop-Nr. 281113156508) und „Magerrasen (w. Neuenburg am Rhein)“ (Biotop-Nr. 

181113150023).  

Weitere Flächen mit Schutzstatus: Das Plangebiet liegt gesamtflächig in dem fachtechnisch ab-

gegrenzten Wasserschutzgebiet „WSG-Neuenburg TB Grißheim II“ (WSG-Nr.-Amt: 315132).  

Eine Beeinträchtigung dieser Schutzgebiete ist durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten.  

 

2 Gesetzliche Grundlagen 

Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Absatz 1 Satz 1 gelten folgende Vorschriften 

für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten: 

Es ist verboten, 

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören (Verletzungs- und Tötungsverbot), 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 

stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot), 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Schädigungsverbot). 

 

Die Prüfung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote – insbesondere solche 

nach § 44 BNatSchG - entgegenstehen, setzt eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Planbereich vorhandenen geschützten Arten voraus. Bestandserfassungen sind 

daher erforderlich, wenn ein möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand auf andere 

Art und Weise nicht rechtssicher bestimmt werden kann.  

Die Untersuchung des Vorliegens eines Verbotstatbestandes ist auch durch die Bestimmung der 

Eignung der beeinträchtigten Lebensräume und -strukturen für die geschützten Arten 
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rechtssicher möglich (Potenzialabschätzung). In der Folge ist jedoch für alle Arten, für die eine 

Eignung vorliegt, von einer Betroffenheit auszugehen (worst-case-Betrachtung). 

3 Methoden 

Die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange im Hinblick auf die Tier- und Pflanzenwelt wurde 

aufgrund der übersichtlichen Habitatausstattung als artenschutzfachliche Potenzialabschät-

zung durchgeführt. Dabei wurde das Plangebiet im Rahmen einer gutachterlichen Inaugen-

scheinnahme am 20.05.2022 durch den Verfasser flächendeckend hinsichtlich der artenschutz-

fachlich relevanten Habitatstrukturen untersucht. Die vorkommenden Habitatstrukturen und 

die Ergebnisse der Untersuchungen aus dem ursprünglichen Bebauungsplanverfahren veran-

lassen dazu, das potenzielle Vorkommen der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien 

anzunehmen.  

 

4 Ergebnisse 

4.1 Vögel 

Als Brutstätte kommt das Plangebiet aufgrund der überwiegend sehr strukturarmen Habitat-

ausstattung und seiner innerstädtischen Lage und der Straßennähe nur für siedlungsfolgende, 

auf Störungen relativ unempfindliche sowie weitverbreitete Arten mit geringem Störungsemp-

finden in Frage.  

Da auf der derzeitigen Baufläche des Plangebiets fast keine wertgebenden Strukturelemente 

vorhanden sind, erscheint eine Beeinträchtigung auf das Brutgeschehen als eher gering.  

Während der Begehungen konnten keine Hinweise auf bestehende und/oder alte Nester von 

Vögeln festgestellt werden. Tatsächliche Brutnachweise oder Nistaktivitäten konnten nicht be-

obachtet werden. Da im Plangebiet bereits Abriss- bzw. Bauarbeiten durchgeführt werden, ist 

von einer bestehenden Störwirkung auszugehen.  

Die Beseitigung von Nahrungsräumen fällt nur dann unter die Verbotstatbestände, wenn es sich 

um essenzielle Nahrungshabitate handelt. Bei dem vorliegenden Gebiet ist dies nicht der Fall, 

da es sich lediglich um einen sehr arten- und strukturarmen innerörtlichen Bereich mit sehr 

geringer ökologischer Wertigkeit handelt. Im weiträumigen Umfeld stehen Vögeln ausreichend 

Flächen in Form weiterer Siedlungs- und Gehölzstrukturen u.a. in privaten Gartenanlagen als 

Nahrungs- und Bruthabitat zur Verfügung. Eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Vogel-

Population durch den Verlust von potenziellen Nahrungshabitaten wird somit nicht erwartet. 

Anlage- und betriebsbedingte Veränderungen oder Kulissenwirkungen sind aufgrund der räum-

lichen Lage des Plangebiets im störungsreichen Siedlungsraum zu relativieren und nicht zu er-

warten.  

Es können baubedingt Störungen im Zuge der Bauarbeiten auftreten und sich temporäre und 

lokale Beunruhigungseffekte auf die Avifauna ergeben. Aufgrund der innerstädtischen Lage des 

Plangebiets mit entsprechenden Vorbelastungen (Verkehrslärm etc.) sind keine signifikanten 
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und nachhaltigen Störwirkungen, die sich negativ auf den Erhaltungszustand von häufigen und 

weit verbreiteten Vogelarten im Planbereich auswirken, vorhanden.  

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen, müssen Ver-

meidungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Kap. 5.1). 

 

4.2 Fledermäuse 

Für den entsprechenden TK25-Quadranten (8111 SW) des Plangebiets sind gemäß der Über-

sichtskarte der LUBW (2019) mit den bekannten Verbreitungsdaten zu den 21 in Baden-Würt-

temberg regelmäßig auftretenden Fledermausarten die 9 Arten Breitflügelfledermaus (Eptesi-

cus serotinus), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Wimperfledermaus (Myotis emargi-

natus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Rauhaut-

fledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mückenfleder-

maus (Pipistrellus pygmaeus) und Graues Langohr (Plecotus austriacus) als Nachweis angege-

ben.  

Der ca. 130 m entfernte „Klemmbach“ wurde bereits mehrfach auf Fledermäuse untersucht 

und ist als bedeutsame Leitstruktur anzusehen. Die Baumreihen und die begleitende Ufervege-

tation des „Klemmbachs“ haben eine wichtige Bedeutung sowohl als Transfer- als auch als Jagd-

habitat. Diese Bereiche sind von der Planung nicht betroffen; dazwischen liegt die „Breisacher 

Straße“.  

Das Plangebiet selbst wird größtenteils von bebauten bzw. versiegelten Flächen im Siedlungs-

raum eingenommen. Aufgrund der überwiegend sehr strukturarmen Habitatausstattung mit 

keinen wertegebenden Gehölz-, Grün- und/oder Gebäudestrukturen des untersuchten Gebie-

tes ist das Vorhandensein von geeigneten frostfreien Quartieren für Überwinterungsmöglich-

keiten sehr wahrscheinlich auszuschließen.  

Die angrenzenden Gebäude bzw. Neubauten bieten allerdings – wenn auch nur im geringen 

Maße – Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten. Hier waren jedoch keine zugänglichen 

Dachstühle, Keller mit Einfluglöchern oder Mauerspalten erkennbar. Die an den Gebäuden an-

gebrachten Rolllädenkästen und Fensterläden sind als potenzielle Tagesverstecke während der 

Sommermonate einzuschätzen. Weitere einsichtbare Höhlen oder Spalten wurden nicht fest-

gestellt. Da im Plangebiet bereits Abriss- bzw. Bauarbeiten durchgeführt werden, ist von einer 

bestehenden Störwirkung auszugehen.  

Es können baubedingt Störungen unmittelbar angrenzend zum Plangebiet im Zuge der weiteren 

Bauarbeiten auftreten. Um Beeinträchtigungen bzw. Störungen besonders empfindlicher Fle-

dermausarten auszuschließen, sollten die Bauarbeiten nur tagsüber durchgeführt und nächtli-

che Beleuchtungen unterlassen werden (vgl. Kap. 5.2). 

Die innerstädtischen Flächen sind naturschutzfachlich als sehr geringwertig zu betrachten und 

erfüllen die ökologische Funktion als Nahrungs- bzw. Jagdhabitat vermutlich nur im sehr gerin-

gen Maße. Die Beseitigung von Nahrungsräumen fällt nur dann unter die Verbotstatbestände, 

wenn es sich um essenzielle Nahrungshabitate handelt. Bei dem vorliegenden Gebiet ist dies 

nicht der Fall, da es sich lediglich um einen sehr arten- und strukturarmen innerörtlichen 
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Bereich mit sehr geringer ökologischer Wertigkeit handelt. Im weiträumigen Umfeld stehen Fle-

dermäusen ausreichend Flächen in Form weiterer Siedlungs- und Gehölzstrukturen („Klemm-

bach“) zur Nahrungssuche zur Verfügung. Eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Fleder-

maus-Population durch den Verlust von potenziellen Nahrungshabitaten wird somit nicht er-

wartet.  

Allerdings kann es durch anlage- und betriebsbedingte Veränderungen der Beleuchtungsver-

hältnisse zu Beeinträchtigungen (nahegelegener) potenzieller Nahrungs- bzw. Jagdhabitate 

kommen. Um Beeinträchtigungen durch vom Plangebiet ausgehende zusätzliche Beleuchtungs-

quellen, während Transferflügen oder Jagdaktivitäten auszuschließen, müssen die Beleuch-

tungsmittel fledermausfreundlich gestaltet werden (vgl. Kap. 5.2). 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen, müssen Ver-

meidungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Kap. 5.2). 

 

4.3 Reptilien 

Im Rahmen der Stellungnahmen zum vorhergegangenen Bebauungsplanverfahren wurde sei-

tens der Unteren Naturschutzbehörde die Beauftragung einer Umweltbaubegleitung (UBB) ge-

fordert, da das Vorkommen an planungsrelevanten Vogel- und Reptilienarten nicht vollständig 

ausgeschlossen werden konnte. Im Vorfeld wurde das Eingriffsgebiet auf das Vorkommen 

streng und/oder besonders geschützter Arten geprüft. Hierfür wurde das Büro Kunz GalaPlan 

beauftragt. Es wurde die streng geschützte Mauereidechse (Podarcis muralis) (FFH Anhang IV) 

nachgewiesen (Stand 14.08.2020). Bei den Begehungen wurden neben juvenilen und subadul-

ten Tieren – abzüglich möglicher Doppelzählungen – insgesamte 43 Adulttiere im ca. 2.400 m² 

großen Plangebiet nachgewiesen. Weitere Reptilienarten wurden nicht nachgewiesen. Die ge-

schätzte Menge der adulten Mauereidechsen im von der Baumaßnahme betroffenen Bereich 

beläuft sich somit bei Anwendung des Faktors 4 (vgl. LAUFER 2014) auf insgesamt 172 Individuen. 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, Störung 

und Schädigung) zu vermeiden, wurden Vermeidungs- Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-

men umgesetzt. Die Anlage von Ersatzhabitaten wurde nach den gängigen fachlichen Standards 

umgesetzt (vgl. Kunz GalaPlan „Bewältigungskonzept Vorkommen Mauereidechsen“, Stand 

25.11.2020). Als Fläche wurde hierzu der ca. 400 m nordwestlich gelegene Lärmschutzwall an 

der Westtangente am westlichen Rand von Neuenburg genutzt. Die Anlage der dauerhaften 

neuen Ersatzfläche erfolgte im Winterhalbjahr 2020/2021. Vom 13.11.20 bis 18.11.2020 wurde 

mit dem Abfangen der Tiere begonnen. Im Zeitraum vom 20.02. bis 16.02. sowie am 26.02.2021 

wurde das Abfangen fortgesetzt. Insgesamt wurden 123 Tiere gefangen und umgesiedelt. Am 

09.03.2021 wurde das Plangebiet von der Umweltbaubegleitung freigegeben. Es sind bis dahin 

keine weiteren Mauereidechsen gesichtet und gefangen worden (vgl. UBB Aktennotizen 01 – 

05 Kunz GalaPlan).  

Da die im Plangebiet ursprüngliche vorhandene Mauereidechsen-Population umgesiedelt 

wurde, und im Rahmen der Umweltbaubegleitung nach keiner weiteren Sichtung das Plange-

biet abschließend freigegen wurde, ist ein derzeitiges Vorkommen sehr wahrscheinlich auszu-

schließen.  
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Mit Fokus auf die Mauereidechse wurden bei der durchgeführten Begehung keine Individuen 

dieser Art oder andere Reptilien nachgewiesen. Im Hinblick auf die vorherrschende Habitataus-

stattung (Versiegelung/Bebauung) weisen nur punktuell wenige Bereiche des Plangebiets ge-

eignete Deckungsbereiche auf. Adäquate Offenbodenbereiche, ausgeprägte Ruderalvegeta-

tion, Steine bzw. Steinhaufen sowie Totholz sind im Untersuchungsgebiet nicht bzw. nur äußert 

geringfügig und in niedriger Qualität vorhanden. In diesen Bereichen finden jedoch derzeit 

schwere Bauarbeiten mit hohem Störwirkungen statt. Demzufolge eignet sich das Plangebiet 

sehr wahrscheinlich nicht als geeignete Lebensstätte für Reptilien. 

Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind aufgrund der Vorbelastung nach derzeiti-

gem Planungsstand nicht zu erwarten.  

Das Eintreten von Verbotstatbeständen kann sehr wahrscheinlich ausgeschlossen werden.  

 

5 Maßnahmen 

5.1 Vögel – Vermeidungsmaßnahmen 

Für die Artengruppe Vögel sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen: 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, Störung 

und Schädigung) zu vermeiden, dürfen alle planmäßig zu entfernenden Gehölze sowie Gebäude 

und Gebäudeteile ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also im Zeitraum von Anfang Ok-

tober bis Ende Februar (01.10. – 28./29.02.), entfernt werden.  

Sollten Gehölzrodungen oder Abrissarbeiten zu einem Zeitpunkt innerhalb der Vogelbrutzeit 

erfolgen bzw. außerhalb des Zeitraums von Oktober bis Februar, muss das Eingriffsgebiet un-

mittelbar vor dem Eingriff durch einen Artenschutz-Sachverständigen auf Vogelnester unter-

sucht werden. Sollten dabei Nist- und Brutaktivitäten nachgewiesen werden, sind die Arbeiten 

umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzu-

stimmen; ggf. sind dann ergänzende Maßnahmen durchzuführen.  

Ausgleichsmaßnahmen sind nach derzeitigem Planungsstand nicht erforderlich.  

Zusätzlich wird vom Verfasser eine bauliche Integration von Nistkästen – beispielsweise von 

Fassadennestern oder Einbaukästen – in die neuen Gebäude zur Erhöhung des Brutplatzange-

bots empfohlen.  

 

5.2 Fledermäuse – Vermeidungsmaßnahmen 

Für die Artengruppe Fledermäuse sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen:  

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, Störung 

und Schädigung) zu vermeiden, dürfen alle planmäßig zu entfernenden Gehölze sowie Gebäude 

und Gebäudeteile ausschließlich in den Wintermonaten von November bis Februar (01.11. – 

28./29.02.) entfernt werden.  

Sollten Gehölzrodungen oder Abrissarbeiten zu einem Zeitpunkt stattfinden, der nicht die Win-

termonate November bis Februar abdeckt, muss das Eingriffsgebiet unmittelbar vor der 
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Gehölzrodung durch einen Artenschutz-Sachverständigen auf Fledermausbesatz kontrolliert 

werden. Sollten hierbei Fledermäuse nachgewiesen werden, sind die Rodungsarbeiten umge-

hend einzustellen und das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustim-

men. 

Nächtliche Bauarbeiten sollten nicht in den Monaten Mai bis September (01.05. – 30.09.) er-

folgen. Sind nächtliche Beleuchtungen im Bereich der Baumaßnahmen nicht zu vermeiden, 

muss eine fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden. Bei Neuanbringung von Be-

leuchtungen im Plangebiet sind fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtungsmittel (z.B. 

staubdichte Natriumdampflampen und warmweiße LEDs mit warmweißer Farbtemperatur bis 

max. 3000 Kelvin ohne UV-Anteil mit Lichtspektrum um 590 nm) zu wählen. Die Leuchtgehäuse 

müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt sein, die Oberflächentemperatur darf 

60°C nicht überschreiten. Die Beleuchtung sollte auf ein Minimum reduziert werden.  

Ausgleichsmaßnahmen sind nach derzeitigem Planungsstand nicht erforderlich.  

Zusätzlich wird vom Verfasser eine bauliche Integration von Quartieren – beispielsweise von 

Fassadenröhren oder -quartieren – in die neuen Gebäude zur Erhöhung der Quartierstrukturen 

empfohlen.  

  



Artenschutzfachliche Potenzialabschätzung  Stand 18.07.2022 
BPLÄ „Quartier Schlüsselstraße / Metzgerstraße / Dekan-Martin-Straße“ Neuenburg Seite 11 von 12 

Freiraum- und LandschaftsArchitektur Dipl.-Ing. (FH) Ralf Wermuth, Eschbach 

6 Gutachterliches Fazit 

Das Plangebiet liegt im westlichen Teil der Innenstadt von Neuenburg. Bei dem Plangebiet han-

delt es sich um eine ca. 0,11 ha große, bereits überwiegend bebaute, versiegelte und innerört-

liche Fläche, mit einer sehr gering- bis geringwertigen ökologischen Wertigkeit. Da im Plange-

biet bereits Abriss- bzw. Bauarbeiten durchgeführt werden, ist von einer bestehenden Störwir-

kung auszugehen. 

Als Nahrungs- und Bruthabitat kommt das Plangebiet aufgrund der überwiegenden sehr arten- 

und strukturarmen Ausstattung nur für siedlungsfolgende, auf Störungen relativ unempfindli-

che sowie weitverbreitete Arten mit geringem Störungsempfinden in Frage. Nach derzeitigem 

Planungsstand liegen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Pflanzen- oder Tierar-

ten vor. Auch das Vorkommen von anderen wertgebenden Arten bzw. Artengruppen kann auf-

grund der Biotopstrukturen im Plangebiet sehr wahrscheinlich ausgeschlossen werden.  

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, Störung 

und Schädigung) zu vermeiden, müssen Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden:  

Bei Entfernung/Abriss von Gehölzen/Gebäuden sind die zeitlichen Beschränkungen außerhalb 

der Vogelbrutzeit, also von Oktober bis Februar (01.10. – 28./29.02.), zu beachten.  

Im Hinblick auf die Artengruppe der Fledermäuse dürfen Gehölze/Gebäude im Plangebiet aus-

schließlich in den Wintermonaten von November bis Februar entfernt werden 

(01.11. – 28./29.02.), andernfalls ist in beiden Fällen ein Artenschutz-Sachverständiger hinzuzu-

ziehen.  

Nächtliche Bauarbeiten sollten nicht in den Monaten Mai bis September (01.05. – 30.09.) er-

folgen. Sind nächtliche Beleuchtungen im Bereich der Baumaßnahmen nicht zu vermeiden, 

muss eine fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden. Bei Neuanbringung von Be-

leuchtungen im Plangebiet sind fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtungsmittel (z.B. 

staubdichte Natriumdampflampen und warmweiße LEDs mit warmweißer Farbtemperatur bis 

max. 3000 Kelvin ohne UV-Anteil mit Lichtspektrum um 590 nm) zu wählen. Die Leuchtgehäuse 

müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt sein, die Oberflächentemperatur darf 

60°C nicht überschreiten. Die Beleuchtung sollte auf ein Minimum reduziert werden.  

Ausgleichsmaßnahmen sind nach derzeitigem Planungsstand nicht erforderlich. Jedoch wird 

vom Verfasser empfohlen an den neuen Gebäuden zusätzlich Nistkästen bzw. künstliche Quar-

tiere für die Artengruppen Vögel und Fledermäuse aufzuhängen bzw. zu integrieren.  

Die im ursprünglichen Bebauungsplan gültigen Vorschriften und Hinweise zum Artenschutz (s. 

Bebauungsvorschriften Punkt 4.3) sind weiterhin zu beachten. 

Bei Einhaltung aller vorgeschlagenen Maßnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestände 

nach § 44 BNatSchG im Hinblick auf die Artengruppen Vögel und Fledermäuse sehr wahrschein-

lich ausgeschlossen werden.  
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